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Buchbesprechung

Paul Petterson: Kollektive Gefährdungslagen im 
Asylrecht – Dogmatik der Gefahrenprognose
Von Monika Maria Sommer, Rechtsanwältin Berlin, Medi
atorin (eur. MA)

In der Dissertation von Petterson geht es um das Span-
nungsverhältnis zwischen der notwendigen Bewertung 
von Sachfragen im Einzelfall einerseits und dem Bedarf 
an vereinheitlichter Einschätzung der generellen Ge-
fährdungslagen in Herkunftsländern Asylsuchender an-
dererseits .  Der Autor entwickelt Modelle, wie die Ent-
scheidungspraxis der Gerichte zu Sachfragen kollektiver 
Gefährdungslagen in Asylverfahren vereinheitlicht und 
harmonisiert werden könnte . Inspiriert ist die Fragestel-
lung der Arbeit von der britischen Praxis der »Country 
Guidances«: Dort kann für Sachstände über Herkunfts-
länder Schutzsuchender, die in vielen Verfahren wieder-
kehren, durch das Upper Tribunal (Berufungsgericht) 
eine landesweit bindende Entscheidungsrichtung in Sach-
fragen vorgegeben werden . 

Im deutschen Asylverfahren ist die Feststellung kollek-
tiver Gefährdungslagen – neben der Prognose der indivi-
duellen Gefährdung Schutzsuchender – Teil der Prognose 
zur Feststellung des Schutzstatus als »Flüchtling« i . S . d . 
§ 3 AsylG, zur Bejahung der subsidiären Schutzberechti-
gung nach §4 AsylG oder zur Feststellung von Abschie-
bungsverboten nach § 60 Abs . 5 und 7 AufenthG . 

Bei der Erhebung der gegenwärtigen Praxis des Er-
kenntnisgewinns konzentriert sich die Arbeit auf Ge-
richtsentscheidungen zum Irak, die der Autor systematisch 
mithilfe der Methode der juristischen Netzwerkanalyse 
untersucht . So können Kommunikationsprozesse der Ge-
richte und deren Praxis des Zitierens zu Sachfragen (nicht 
Rechtsfragen) sowie deren gegenseitige Bezugnahme 
dargestellt werden . Dabei erhebt der Autor nicht den An-
spruch, repräsentative Ergebnisse zu generieren; zu unter-
schiedlich ist die Veröffentlichungspraxis der Gerichte . 

Vom BAMF – das Herkunftsländerleitsätze bislang 
nicht veröffentlicht – wird weitergehende Transparenz 
eingefordert . Die Leitsätze des BAMF binden die Ent-
schei der*in nen, sind aber als Verschlusssache eingestuft . 
Im Sinne der inhaltlichen Verbesserung und größerer 
Transparenz gegenüber dem Status quo schlägt der Ver-
fasser deshalb die Einrichtung eines unabhängigen, wis-
senschaftlichen Begleitgremiums vor .

Die Idee dieses Begleitgremiums könnte auch noch 
unter dem seit dem 1 . Januar 2023 geltenden § 78 Abs . 8 
AsylG eine Rolle spielen . Die Norm weist dem BVerwG 
eine neue Kompetenz als Revisionsinstanz zu Tatsachen-
fragen zu, wenn es um die Beurteilung der asyl-, abschie-
bungs- oder überstellungsrelevanten Lage in einem Her-
kunfts- oder Zielstaat geht . Es ist noch offen, inwieweit 
und in welchem Umfang das BVerwG selbst Tatsache-
nermittlungen vornehmen wird . Der Autor weist jedoch 

ausdrücklich darauf hin, dass eine gegebenenfalls vom 
BVerwG festgestellte kollektive Gefährdungslage – bei 
allem Interesse an bundeseinheitlicher Klärung – ledig-
lich den Diskurs erweitere, der bislang auf der Ebene der 
VGe und OVGe stattgefunden hat . Die richterliche Un-
abhängigkeit verlange weiterhin, dass Rich ter*in nen auch 
künftig von höchstrichterlich sanktionierten Länderleit-
entscheidungen abweichen können .

Das im Buch vorgestellte unabhängige, wissenschaft-
liche Begleitgremium dient damit »nur« der Versachli-
chung und Schaffung größerer Transparenz im Prozess 
der Feststellung kollektiver Gefährdungslagen . In der 
Kontroverse zwischen den notwendigen Tatsachenfest-
stellungen im Einzelfall und dem Aspekt genereller Ge-
fährdungslagen müsse letztlich die Einzelfallgerechtigkeit 
und die richterliche Unabhängigkeit obsiegen . Faktisch 
führe der Austausch der Gerichte untereinander bereits 
heute zur Ausbildung einer gemeinsamen Terminologie . 
Unabhängige wissenschaftliche Begleitung könne diesen 
Prozess transparenter machen, sofern auch eine systema-
tische Veröffentlichungspraxis den Zugang aller Beteilig-
ter zu den Bewertungsgrundlagen gewährleiste .

Wenn sich der Autor auf das britische Modell der 
»Country Guidances« bezieht, so sieht er angesichts der 
Unterschiede des Systems des »Common Law« und der 
entscheidenden Rolle von Präzedenzfällen dort von einer 
Übertragung auf das deutsche System ab . Er beobach-
tet im Prozess der Erarbeitung und den Ergebnissen der 
»Country Guidances« jedoch komplexe Risikobewertun-
gen, die das deutsche System bislang vermissen lasse . 

In der Tat könnten die Erkenntnisse der Untersuchung 
in häufigen Fallkonstellationen – beispielsweise Wehr-
dienstproblematik in Syrien, alleinstehende Männer in 
Afghanistan, Frauen im Iran – zu mehr Gleichbehand-
lung durch bessere Tatsachenermittlung und optimierten 
Austausch führen . Eine Vielzahl der Fälle entzieht sich je-
doch einer solchen Herangehensweise .  

Das entwickelte Modell ist damit kein »one size fits 
all«-Ansatz . Es löst nicht das Spannungsfeld auf, dass 
Rechtsprechung zwar vereinheitlicht werden soll, aber 
gleichzeitig Raum für die Berücksichtigung individu-
eller Unterscheidungsmerkmale gegeben sein muss . Es 
inspiriert aber, in Fällen von Massenflucht aus einzelnen 
Ländern neue Wege zu prüfen, um dem Anspruch auf 
Gleichbehandlung  näher zu kommen . Im Sinne der Er-
zielung von Einzelfallgerechtigkeit in atypischen Fällen 
wird weiterhin gerade dieser Einzelfall in seinem spezi-
ellen Kontext von den Verwaltungsgerichten aufzuklären 
sein – selbst dann, wenn es bereits höchstrichterliche Fest-
stellungen zu prima facie ähnlich gelagerten Fällen gibt . 
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recht, Dogmatik der Gefahrenprognose und Verein
heitlichung der Entscheidungspraxis durch Länder leit
ent schei dun gen. Mohr Siebeck 2023 . XIX, 239 Seiten,  
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